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colana, Lärchenwickler, Cacoecia rufimitrana, Tannentriebwickler,
Cacoecia piceana, Kiefernadelwickler. Cacoecia histrionana, Fichten-
triebwickler usw.).

Wir haben auch kleinere Versuche mit Pirox gegen die Tannen-
trieblaus Dreyfusia Nüsslini durchgeführt und festgestellt, dass eine
Bestäubung genügt, um die Junglarven zu vernichten, in der Zeit, wo
diese auf die Maitriebe wandern. Die Junglarven werden gelähmt und
trocknen bald aus. Die typische Verkrümmung der Nadeln wurde ver-
hindert; die Maitriebe konnten sich normal entwickeln. Dagegen sind
die überwinterten Weibchen sowohl von D. Nüsslini wie von D. piceae.
welche in einer Wachswolle geschützt und stark chitinisiert sind, sehr
widerstandsfähig. Die Bekämpfung mit Stäubemitteln wird sich also

gegen die Junglarven richten müssen. Wichtig ist zu wissen, dass wir
die Möglichkeit haben, die Junglarven während der Wanderung zu
vernichten. Im nächsten Frühjahr werden wir umfangreiche, systema-
tische Bekämpfungsversuche gegen diesen gefährlichen Tannenfeind
durchführen, um für die Praxis eine wirtschaftliche, einfache und
rationelle Bekämpfungsmethode auszuarbeiten.

Es ist schliesslich noch besonders zu betonen, dass Pirox voll-
ständig ungiftig für Warmblütler (Vögel, Wild) ist.

Auszug ans dem Protokoll der Verhandlungen des Stän-
dlgen Komitees, Sitzung vom 15. Dez. 1034 im Kaspar
Esclierhans in Zürich.

Anwesend : Alle Mitglieder, zeitweilig die Herren Prof. Dr. Knu-
chel, Kantonsforstinspektor Bavier, Direktor Dr. Burger und Forst-
meister Dr. Grossmann.

1. In den Schweizerischen Forstverein wurde aufgenommen :

W. Fischer, Forstingenieur, Neuenstadt. Ausgetreten ist : Prof. Dr.
E. Fischer, Bern.

2. Das Traktandum « Die neue Landeskarte » erfährt auf Grund
einer Unterredung mit Dr. Grossmann nochmals eingehende Über-
priifung. Vorläufig darf in der Angelegenheit ruhig die weitere Ent-
wicklung abgewartet und auf die Vorschläge Prof. Imhofs für die
zivilen Kartenbenützer abgestellt werden. Bei Aufstellung der Ausfüh-
rungsinstruktion wird sich Gelegenheit bieten, wenn nötig spezielle
zeichnerische Wünsche anzubringen.

3. In Verbindung mit der Redaktion der « Zeitschrift für Forst-
wesen » werden Mittel und Wege erwogen, um dem Rückgang der
Abonnenten zu steuern. Am zweckmässigsten erscheint eine Werbe-
aktion unter Mithilfe der in der Praxis stehenden Forstleute.

4. Im Einverständnis mit Direktor Dr. Burger soll der Vertrag
zwischen der Eidgenössischen Versuchsanstalt und dem Schweizeri-
sehen Forstverein über die Veröffentlichung der sogenannten « No-
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tizen » wenn immer möglich in der bisherigen Anwendungsart bei-
behalten werden.

5. Das Lokalkomitee für die Jahresversammlung in Graubünden
hat die Vorarbeiten aufgenommen. Die Versammlung wird an der Mo-
natswende August-September stattfinden. Die Exkursionen werden ins
Oberengadin und in den Nationalpark führen.

6. Prof. Badoux kann Ende 1934 auf seine 20jährige erfolgreiche
redaktionelle Tätigkeit am « Journal forestier suisse » zurückblicken.
Das Ständige Komitee übersendet dem Jubilar den Dank und die
Anerkennung des Schweizerischen Forstvereins.

FOtfSmCffE 2V^4CiFRIC#TFiV

Kantone.
Bern. Kow/erewz der /cawfowaZew ForsZdire/cZorew. Am 11. Februar

1935 fand in Bern die Konferenz der kantonalen Forstdirektoren statt.
Im Mittelpunkt stand ein Vortrag* von Ing. Beutner von der Schwei-
zerischen UnfallVersicherungsanstalt in Luzern über « Neue Gesichts-
punkte für die Verhütung von Unfällen in der Forstwirschaft ». Die
Ausführungen, die sich auf eingehende statistische Erhebungen
stützten, wurden mit grossem Interesse aufgenommen. Die Unfallver-
hütung in der Forstwirtschaft hängt mit der Erforschung der Technik
und der Organisation der Waldarbeit, sowie mit der Heranbildung von
geschulten Holzhauern eng zusammen. Diesbezügliche grundlegende
Studien sollen demnächst von der Forstwirtschaftlichen Zentralstelle
der Schweiz in Zusammenarbeit mit der « Suva! » und den einzelnen
Kantonsoberforstämtern in Angriff genommen werden.

Die Konferenz nahm ferner Kenntnis von einer Eingabe an die
Bundesbahnen bezüglich Ermässigung der seit 1925 gleich hoch ge-
bliebenen Frachttarife für Brennholz, sowie für Rund- und Schnittholz.
Bei der Besprechung der Ausnahmebestimmungen bezüglich der Trans-
porte von Rundholz mit Auto-Lastzügen teilte ein Vertreter des eid-
genössischen Justiz- und Polizeidepartements mit, dass eine Revision
der Vollziehungsverordnung zum Automobilgesetz vorgesehen sei. —
Eine umfassende Behandlung der Brennholzfrage wird für die nächste
Konferenz in Aussicht genommen. — Eine Filmvorführung veran-
schaulichte die Verwendung von Brennholz zum Strassenbau, wie sie
der Kanton Graubünden versuchsweise auf der Länge von 1 km
durchgeführt hat. wobei 600 Ster Brennholz verwendet wurden.

Ausland.
Frankreich. Am 20. November 1934 wurde in Paris, als Anhang

zu der « Ecole Nationale des Arts et Métiers » (Boulevard de l'Hôpi-

* Der Vortrag von Ing. Beuttner wird demnächst als « Beiheft » Nr. 14

in deutscher und in französischer Sprache erscheinen. Red.
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